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For forms of government let fools contest, 
what e'er is best administered is best. 

Alexander Pope 

Süß ist es, sich Verfassungen auszudenken 

Immanuel Kant 
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Einleitung 

In allen modernen parlamentarischen Systemen w i rd die Staats-
gewalt nicht abgeleitet von einer äußeren höheren Macht, sondern auto-
nom durch einen verfassunggebenden Ak t gesetzt. Die Staatsgewalt 
entsteht durch die Hervorbringung einer staatlichen Ordnung aus dem 
Volke heraus. 

I n einer der ersten geschriebenen neuzeitlichen Verfassungen, der 
Unionsverfassung der Vereinigten Staaten, heißt es: „We the Peeople 
of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish 
Justice, insure domestic Tranquil l i ty, provide for the common defence, 
promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to 
ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution 
for the United States of America." 

Diese Verfassung hat die meisten modernen Verfassungen, teils di-
rekt, teils durch die französischen Revolutionsverfassungen, beeinflußt. 
So lautet die Indische Verfassung: „We the People  of  India,  having so-
lemnly resolved, to constitute India into a sovereign  Democratic 
Republic  and to secure to al l citizens: Justice , social, economic and 
political, Liberty  of thought, expression, belief, faith and worship, 
Equality  of status and opportunity and to promote among them al l 
Fraternity  assuring the dignity of the individual and the unity of the 
Nation in our  constituent  assembly  this twenty-sixth day of November 
1949 do herby  adopt,  enact  and give  to ourselves  this  constitution ." 

I n der Präambel des Grundgesetzes ist diese direkte und alleinige 
Gründung der Verfassung auf den autonomen Setzungsakt relativiert, 
indem der verfassunggebende Ak t als in der Verantwortung vor Gott 
und Menschen und gegenüber den Nachbarstaaten erfolgt.  Damit weist 
es die Besonderheit auf 1, daß es seine Primärmotivation von außen, 

1 Zumindest soweit es säkularisierte Staaten betr i f f t ,  ist die Anrufung 
Gottes ungewöhnlich. Sie ist teils noch als historisches Rel ikt vorhanden. 
Vgl. zur Eingangsformel der Verfassung der Schweiz „ I m Namen Gottes des 
Al lmächtigen" Wahlen-Bericht, S. 59 f. 

Anders gi l t für pr imär religiös motivierte Verfassunggebung wie etwa in 
Pakistan. Die Präambel gleicht der des Grundgesetzes, vgl. Verfassungstexte, 
„Pakistan", S. 1. 
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nicht aus der Ordnung des eigenen Lebens bezieht. Die Ordnung in der 
BRD w i rd als notwendig angesehen, wei l anders ein geeintes Europa 
und dauerhafter  Frieden in diesem Raum nicht möglich erscheint. 
Man mag hieran die Verordnung der Verfassung durch die Besatzungs-
mächte ablesen. Nicht aus freiem Wunsch, sondern unter dem Druck 
der Verhältnisse w i rd eine provisorische Ordnung errichtet. Aber noch 
ein Weiteres ist hervorzuheben: die „Verantwortung vor Gott und den 
Menschen". Damit w i rd ein naturrechtlicher überpositiver, nicht auto-
nom gesetzter Maßstab herangezogen. Ar t ike l 1 des Grundgesetzes 
bestätigt dies, indem die Grundrechte als vorgegeben, nicht als frei-
w i l l ig gesetzte Prinzipien angesehen werden. 

Abgesehen von diesem Sonderfall  w i rd der allgemeinen Theorie 
nach, die sich in den Präambeln niederschlägt, die staatliche Ordnung 
im wesentlichen autonom gesetzt. Dies ist natürlich nur sehr bedingt 
richtig; denn i n allen Staaten herrschte ja vor der Verfassunggebung 
nicht ein anarchischer ungesellschaftlicher Zustand, sondern eine mehr 
oder minder ausgeprägte Ordnung, in der die späteren Verfassungs-
grundsätze schon vorgeprägt waren oder schon galten. Der Ak t der 
Verfassunggebung dient häufig nur der Präzisierung, der Formulierung 
und Bewußtmachung der gesellschaftlichen Ordnung. Dies hindert an-
dererseits nicht, daß die Verfassunggebung in Teilbereichen eine revo-
lutionäre neue Ordnung setzt. Aber auch diese lehnt sich gewöhnlich an 
bestehende Vorbilder und schon in der Gesellschaft vorgegebene Struk-
turen an. Gleichwohl weist die Theorie der autonomen Setzung der 
staatlichen Ordnung insoweit einen richtigen Kern auf, als dieser 
Setzungsakt und die durch ihn gegebene Ordnung generell nicht an 
einem außerhalb der Setzung liegenden Maßstab gemessen werden 
darf,  sondern nur aus sich selbst heraus entwickelt und interpretiert 
werden kann. Dieser Umstand sollte den Blick auch darauf lenken, wie 
denn nun eigentlich eine solche autonom gesetzte Ordnung hervorge-
bracht und wie ihr die Form einer geschriebenen Verfassung gegeben 
wird. 

Obwohl nun alle modernen demokratischen Verfassungen auf der 
Theorie der Volkssouveränität beruhen und davon ausgehen, daß dem 
Volk eine irgendwie geartete verfassunggebende Gewalt innewohne, 
hat sich die Theorie bisher mi t dem tatsächlichen Vorgang der Verfas-
sunggebung nur sehr wenig befaßt 2. Dies ist um so erstaunlicher, als 
R. v. Mohl bereits vor mehr als 100 Jahren in seiner Abhandlung „Die 
Abfassung von Rechtsgesetzen" im Hinblick auf das Verfahren  der 

2 Krüger, der sich kürzl ich m i t diesem Problem befaßt hat, stellt das Feh-
len jeglicher L i teratur fest. V R Ü 1974, S. 233 ff.  Er scheint den Stand der 
Wissenschaft von der Gesetzgebung sogar stark zu überschätzen, Noll , S. 9. 
Lediglich vor 1850 gab es eine reiche Li teratur, vgl. die Nachweise bei Noll , 
S. 14; Fleischmann, S. 233. 



Einleitung 

Verfassunggebung ausgeführt  hat3 : „Es muß als ein kaum eines beson-
deren Beweises fähiges Axiom gelten, daß jeder Staat bei einer von ihm 
ausgehenden Feststellung (Gründung sowohl als Abänderung) von 
Verfassungsrechten  die höchste in seinem Wesen und in seinen Mit te ln 
liegende Sorgfalt  anzuwenden hat, damit ein nach Form und Inhalt 
untadeliges Erzeugnis gewonnen werde" und dann eine besondere 
wissenschaftliche Untersuchung des Gesetzgebungsverfahrens  folgen 
läßt. Das Fehlen theoretischer Beschäftigung mit dem Verfahren  einer 
Verfassunggebung mag daran liegen, daß die Theorie von der Volks-
souveränität für eine vorwiegend normativ denkende Rechtswissen-
schaft ausreichte, um alle Zweifelsfragen  zu klären4. Es ist aber doch 
interessant, daß gerade in einer Zeit, in der ständig irgendwo auf der 
Welt an Verfassungen gearbeitet w i rd und in einem Lande wie der 
Bundesrepublik, i n der seit Jahren von einer Totalrevision des Grund-
gesetzes gesprochen wird, die Untersuchung der tatsächlichen Vorgänge 
kaum Beachtung findet. Allerdings mehren sich in letzter Zeit Einzel-
untersuchungen zur Gründungsgeschichte der Bundesrepublik Deutsch-
land5. Eine umfassende Gesamtdarstellung fehlt leider immer noch und 
w i rd auch hier nicht versucht. Es soll lediglich untersucht werden, wel-
ches Verfahren  bei den Versuchen, eine demokratische Verfassung zu 
geben, in Deutschland beobachtet worden ist, und welche Gemeinsam-
keiten und Unterschiede sich dabei ergeben. Allerdings hofft  der Ver-
fasser damit, einen ersten Baustein für eine umfassende Theorie der 
Verfassunggebung beizusteuern. 

Dem Verfasser  ist an Literatur, die sich ausdrücklich der Verfahrens-
frage zuwendet, nur das kleine Heft von K. v. Beyme, „Die Verfas-
sungsgebende Gewalt des Volkes", bekannt geworden. Dagegen befas-
sen sich alle anderen Publikationen®, wenn überhaupt, nur sehr am 
Rande mit dem tatsächlichen Verfahren  der Verfassunggebung und 
versuchen, entweder den Vorgang in der demokratischen Theorie zu 
erfassen, oder handeln von Grenzen und inhaltlichen Möglichkeiten. Es 
war deshalb nötig, in einem ersten Teil die Bedeutung der Verfahrens-
fragen und der Technik der Verfassunggebung etwas näher theoretisch 
zu betrachten, ehe an die Darstellung der tatsächlichen Vorgänge in 
Deutschland herangegangen werden konnte. 

3 v. Mohl, S. 406. 
4 Noll, der gleiches für die Gesetzgebung feststellt, weist auf den ideologi-

schen Gehalt der wissenschaftlichen Abstinenz, sich mi t den Niederungen 
der Gesetzgebungstechnik zu befassen, hin, S. 14 ff. 

6 Vgl. die Werke von Otto, Soergel, Niclauß und Morsey. Immer noch am 
genauesten, was die technische Abwick lung angeht, die Einlei tung zum 
Bonner Kommentar von Dennewitz, die m i t 130 Druckseiten eine echte 
Monographie darstellt. 

8 Vor al lem die i m theoretischen Tei l und der Einlei tung zit ierten Werke, 
insbesondere Steiner, Henke, Gutmann. 

2 von Wedel 


